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I. Flamen cllrialis und IllllO Curritis.
Wer die in Rom, in Latium, den Munizipien und Pro­

vinzen begegnenden flamines überschaut, wozu mir die in der
Kriegszeit übernommene Ausarbeitung des Artikels flamen für
den Thesaurus erwlinschten Anlass gab, dem muss die stadt­
römische Institution des flamen curialis besondere Schwierig­
keit bereiten. Der Begl'iff flamen bezeichnet nach der gäng
und gäben lexikalischen Erklärung, die in Varro de l. l. VII
45 flamines qui cum omnes sunt a singulis deis cognominati
usw. und Cicero de leg. II 20 divisque aMis (aJ,ii) sacerdotes.
omnibus pontifices. singttlis flamines sunto ihre augenfälligste
Stütze hat, den CEigenpriester, Eillzelpl'iester einer bestimmten
Gottheit'. OUl'Cbgängig ist dem Begriff flamen die Bezeich­
nung. des Gottes (der Göttin), dem er dient, im Adjektiv oder
Genetiv zugefügt, bzw. ·bei dem absoluten Gebrauch des
Wortes, der für die drei flamines rnaiores des Pontifikal·
kollegiums und im Kaiserkult geläufig ist, wh'd eine solche
Bestimmung vorausgesetzt 1. Eine Ausnahme, wo die Gottheit

1 Wenn zR das Salieralbum CIL. VI 1978 (Dessau 5024 aus
dem J. 170) nmnc.rkt, dass ein Salier aus dem Priestertum g'eschie­
den sei, weil pr flamen geworden sei (11{. Claudius Fronto Neocydes
lOM L, 8atri J{ari flmninis), so steht es frei an einen der drei fla·
mines maiores odpr einen der staatlichen flamines Divorum zu
denkeu (Wissowa R. u. 1(,2 494). Gelegentlich bleibt in TextsteIlen
unsicher oder wird wenigstens nur aus anderweitiger Unterrichtung
erkannt, ob der fl, Dialis oder Martialis gemeint ist (eie. Brut, 185
lahn-Kroll S.97. VIII. Ml\x. VI 9, 8). Taeitus anno UI 71 bespricht
ein responsum adversus 8ervium Maluginensem, flaminem Dialern,
indem er in der Erörterung auf das Beispiel eines flamen llIartialis

reden kommt, ohne den Martialill als solchen zu bezeichnen:
.. , provincia7'l~m admini8trationen~ Dialibus non concedi, rnem07'a-
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wenigei' genau bestimmt zu sein scbeint, bildet nur der jährig
wechselnde flamen des genossenschaftlichen Priestertums dm'
fMt1'es A1'Vales, Obwohl die Arvalen ein bestimmtes numen
in den Mittelpunkt ihrer Verehrung stellen, und also in ge­
wissem Betracht ihr flamen als Eigenpriester der Dea Dia,
einei' Indigitation der Ceres bzw, Telllls zu gelten hätte, so
opfern sie doch nach den Protokollen nocu mancher anderen
Gottheit, und hat vor allem an erster Stelle ursprlinglich in
diesem Kulte l\lars gestanden, wie aussei' anderem das Kult·
lied lebrt (s, Wissowa, Rel. tb. IÜtltus dm' R,2 562, 3), Dem­
Dach ist der Arvalflamen nicht seinem Ursprung Dach Eigell­
priester der Dea Dia, Die aushilfsweise Beschäftigung des
flamen Quirinalis im Dienste anderer Gottheiten (Larenta,
~obigusf Consus), und wenn ähnliches bei dem Wirlumgskreis
andel'er ständigen flamines zu Recht bestanden hat, lässt sich
mit dieser weniger straffen Beziehung des jährigeu Al'val­
flamen zu seinel' Spezialgottheit nicht vergleichen.

Bei dem flamen cU1'iaZis liegt nun die Schwierigkeit
darin,' dass er einerseits als ständiger Priester wie die 15
flamine.s des Pontifikalkollegiums Dach Dionys &pxalO~. II
21, 30etrachtet wh'd (vgl. Kübler, Realene. IV 1837), andrer'
seits ihm die Spezialgottheit fehlt. So ist die Vel'suchung
gross, biel' den Weg Mommsens zu vel'folgen, der im flamen
cU1'iaUs einen Junopl'iestel' der Frühzeit Roms zu erkennen
geneigt scheint, wenn er Staatsrecht III 101 eine Reihe an­
tiker Notizen zusammenfassend sagt, dass der flamen C1wialis
am Herde der Curie der Schutzgöttin derselben, Itmo curis
(cu1'itis,quÜ'Uis) llach bestimmtem Ritual Opfer und Schmäuse
(cfwionia sam'a) auszmicbtell gehabt habe. Den Kult der
Cul'itis, die alll Spezialgottheit des flamen curialis zu denken

baturque L, lIfetelli. lJOnti{icis maximi, exemplurn, qui ÄU,l1h'ln Postu'
mium flaminem attinuisset (s, Lh', XXXVII 51, 1 per. XIX Val. Max,
I 1,2), Unrichtig- bemerkt Dessau zu Inser.. 1044 (OlL, XIV 4242)
pontif. flam. praet. usw, 'praeter usum omissum DiaUs (vel Martialis
val Quirinalis)vocabulum'; da nämlich die Cumulation eines der
grossen Flaminatc mit anderen Priesterwürdcll durch kein sicheres
Bcillpiel feststeht, ist in diesem und ähnlichen Fällen der absolute
Gebrauch auf das nachträglich hinzugekommcno Kaiserpriestertum
des Staat('s zu beziehen (Samtel' Realene, VI 2492, 10, Wisllowa aaO.
493, 1 u 7) Im municipalen und provinzialen Kaiserkult ist der
abilohlte flebrauch SChI' ausgedehnt. über dies alles s, Thei!. L l.
s. v, flamen.
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wäre, ber.eugen füI' Rom Paul. Fest, 64 (vgI. Fest. 254) Gu­
?'iales mensae, in quibus immolabatw' Iuno11i, quae Gurh
appellata est und Dionys von HaI. apXaIOA, II öD, 3 TaT1o~

, , , €.v aTto.O'uu;; TE TU\~ KOUptUIl;; "Hpq Tpum~Z:a~ (SETO KuplTlq
A€TO~EVIJ, u't KUt EIl;; robE Xpovou KE\VTlXl. Hierzu kommt die
Nachl'icbt des Sendus auctus übel' die Cnritis, die Göttin der
Cnden zu Tilmr Aen,. I 17 in sac1'is Tibw'tiliUs , , , sie pl'e­
cantw': Juno GU1'1'iUs (GU?'iti.'1) tuo CUl'1'U clipeoque tuere
meos curiae vermtlas,

L Tatsächlich abcI' lässt sich auf diesem Wege, den VOI'

Mommsen schon Ambrosch De sacerdotibus r:lM'ialibus disse1'­
tettio (BI'eslall 1840) 27 cingeschlngen hat, dei' ursprüngliche
Charakter des flamen cut'iaUs nicht aufhellen, Die bislan~

allgemeine Annahme der Lebenslänglichkeit des römischen
Kurienflaminats ist uurichtig; die Einrichtung war wie die
des Arvalflarnen jährig,· Inschriftlich ist der Kurienflmninat
ans latinischen Munizipien Afrikas bekannt, besonders aus der
im Jahr 185 u, ChI'. gescbl'iebenen Satzung einer Kurie der
KololJie Simittlms (CIL, VIII 14683 Dessau 6824), Diese
Munizipalkurien kennen nur jällrigen Flaminat, wie ",uerst
treffend Hil'schfcld He1'm XXVI 150ff. bemerkt und dann
J;"r, Geiger De sac81'dotibusAztgustorum municipalibus (HaI.
Diss, 1913) 53 f. in umsichtigei' EI'örterun~ gesichert hat. Nun
ist freilich eiu Schlnss aus solchem Munizipalstatut auf die
römische Eilll'ichtung mit Vorsicht zu machen. Aber die
hel'rschcnde Meinung vom dauernden Kmienflaminat für Rom
geht gleichfalls nicht unmittelbar auf eine überlieferung zu­
ruck, sonde1'11 wird 1I1l1' aus des Dionys Erzählung (H 21) von
zwei in jeder Kurie durch Romlllus eingerichteten lebens.
länglichen Pdestertumem tüchtigei', übel' 50 Jahre alter Männer
gefolgert, die auf die VOll Vmro de 1. l, V 83, PauI. Fest. 49,
Dionys II 64, 1 und inschriftlich als sazerdotale Beamte ge­
kennzeichneten ct~l'iones, Vorsteher der Kurien, und auf die
aus PauI. Fest. 64 (ibm allein) bekannten flamines cU1'iales
cUl,ia1'um sace1'dotes bezogen werden. Dass diese letztere Be­
ziehung wedel· notwendig, noeh angesichts des jährigen Fla­
minats der P1'Ovinz zulässig ist, wird ein Blick auf die ganzen
Vorstandskörpel' der munizipalen uud römischen Kurien dartun.

Dionys nennt als seinen Gewährsmann Var1'O EV apXtlIo­
Aor1uj(;;, weshalb daR tatsächliche Vorhandensein eines zweiten
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lebenslänglichen Postens in der sakralen Kurienverwaltung
nicht angezweifelt werden kaun, Mag er auch für manches,
was Cl' dem VRITO zuschiebt, in seiner tendenziösen und rhe­
torischen Manier selbst verantwortlich sein (Schwartz, Rcalenc,
V 961), so feblt doch abgeselJen von jener Jäbrigkeit des
Provinzialflamiuats hier jeder Anlass zU!' Kritik; denn dass
die cU1'iones der Kaiserzeit dmehaus jüngere Männer siml
(MollIlusen Staats1'echt III 101, 5 u. 568, 1), passt zu der
sonstigen Herabsetzung deI' Altersgrenze CUr die Beldeidung
von Ämtern in der Kaiseneit 1. Freie Hand behalten wir
aber bei der Suche nach dem zweiten lebenslänglichen Prieslel'­
posten der Kurien insofern, als Varros Il'l'tum, die urspl'Unglich
nicht ausschliesslich salualen Beamten der Kurie wegen ihrer
späteren alleinigen sakralen Verwendung für rein pl'iesterlicbe
WUrden der Urzeit zn halten, eben an dem cU1'io offen­
kundig ist,

Der Vorstand der Kurie zu Simitthus besteht aus flamen,
magiste1', quaestor, wobei der Flamiuat das Magisterium an
Ansehen überfIUgelt hat, während freilich nach OlL. VIU
11008 dem magiste1', wie der Vel'gleieh mit dem I'ömischcn
curio erwarten lässt, der erste Platz zukommt (S,:hmidt Rll.
Mus. XLV 607). Dieser Reihe stellt KUbler, Realenc, IV 1837
die römische curio, flamen, lictm' cU'I'iatius gcgenUberj eine
gewisse Entsprechung des subalternen quaestQ1', der nicht so­
wohl Kassen- als Aufsichtsbeamter, Bote und Ausrufer war,
mit dem lictm' ist KUblel' zuzugestehen. Anzuerkennen ist das
völlige Fehlen staatsl'echtlicher Befugnisse des munizipalen
Kurienvorstandes, woher ich auch jene VOl'anstelItmg des flamen
zu Simitthus el'kläre, Obwohl die Kude der latinischen Ko­
lonien, wie die lex l\'lalacitana lehrt, im 1. Jahrh. n. ObI',
anders als die römische höchste poHtisü}le Bedeutung besessen
bat und bei den WaLlen die Volksvertretung darstellte, so ist
uns doch (vielleicht zufällig) nicht einmal fUr jene Zeit. eine
politische Funktion des Vorstandes bekanntj die Wahlhandlung

J Keine Stütze in der sonst bekannten ValTobenutzung des
Dionys fände eine Vermutung, dass DionysExcel'pte benutzt habe,
in dellen Il.1lsser den antiqtlitates der Logistoricus Val'1'os OllTio. de
CltltU deoru1n (8, 252 f. Riese) bei ethischer Zurechrlegung der sa·
lu'alen K11I'iengesehichte Verwendung gefunden hätte; au Rieh wäre
ja ein Vm'kommen des curio in der nicht nReh ihm benamltell
Schritt gldcbwohl leicht 3U deuken.
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beaufsichtigen je drei aus einer anderen Kurie entnommene
custodes (di1'ibitm'es). Und wenn weitCl' Schmidt aaO. 605
die fortlaufeude Beurkundung des Pcrsonalbestandes l die Füh­
rung der Zivilstandsregister in ihrcm Bezirk als zu dem Wir­
kungskreis der KUl'ienvorstel.er gehöl'ig emchtete, so ist diese
Vermutung Levison Die Beu1'ktmdung des Civilsta?zde.<; im
Alte1'tum (Bonne?' Jah1'b. CU 1898) ohne Schaden entgangen;
in der 'rat geben wedel' die literal'ische Überlieferung' fu.· Rom
noch gerade die fth' das Afrika des 2 Jahrh. vorhandenen
Zeug'nisse der Zivilstandsbeurkundung (s. Levison9 ff.) irgeud­
welchen Anlass, an die Kmien zu denken, .Von Personal·
standssachen erwähnt, die Urkunde von Simitthus nur Todes­
fälle und gleicht darin den privaten collegia frmeraticia.

Trotz der staatsrechtlichen Bedeutung der Munizipal­
kmiclI ist also ihr magister dem mag'iste1' ausschliesslich sa­
kraler Genossenschaften wie jener auf das Septimontium zu­
l'Uckg'ehendel1 il1uerslädtisehen sakralen Gemeinde der montani
montis Oppi (OlL, VI 32455 = DeSll&U 5428) zunächst ver­
gleichbai' j um andere als religiöse Zwecke hatte dieser sich
schwerlich zn letimmem (Mommsen Staatsrecht III 113) 1, Aber
auch betreffs des römischen cU1'io betone ich, dass er niemals
die staats- und privatrechtlichen Geschäfte der Kurie versehen.
hat, ohue diese auch religiös zn vertreten. Hier ist dm'chans
auf Mommsen (aaO. 101 / 5) zu verweisen, der im flamen von
Haus aus nur den Gehilfen des priesterlichen curio gesehen
hat, während Wissowa R. u. [(.2402,4 u. 482,2 gerade unter
Bezugnahme Ruf den magister von Simitthus den curio als
Vorsteher, nieht aber als 'eigentlichen Priester' <1m' Kurie gelten
lassen wollte. So wenig Varl'o sich uber die ursprüngliche
Bedeutung des Kul'ionats im Reinen war de l. l. V 83 curiones
dicti a cU1'iis, qui fiunt, ut i1z his saC1'a faciant, so unmöglich
ist es andrel'seits, die patriarcbalische WÜrde der Eimichtung
zu verkennen und mit Hilfe des republikaniseben Priester­
begl'iffs, der von der Magistratur scharf geschieden die wundei"

I Dahingestellt bleihL freilich bt'i dieslllH Vel'gleich, ob der
pl'Ovinzill.le Kurienmagister lebensläng;lich wie der römische curio
funktioniert hat oder jälwig', wie es fUr den ma,qiste7' jener montani
von Mommsen Staats1'echt HI I S VIn 1 erkannt ist, und wie es
flll' dill flamines sowohl der montani l1.1s auch der Provinzialkurien
testste,ht, fitr den flamen der römischen Kurien von mir erwiesen
werden möchte,
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volle Säkularisation der juristisch orientierten Kultur dieser
Epoche kennzeichnet, Urteile über die Institution einer Zeit
zu formulieren, wo der 'rea; Priester und König zusammen war
und der CU1'W deshalb den sämtlicben Angelegenheiten seiner
Genossen vorzustellen berufen war, weil er zugleich fUI' den
Kult die geeignetste Persönliehl{eit zu sein schien, Zumal
kann der Vergleich mit dem magiste~' von Simitthus die Ana­
logie zwischen c1t1'io und dem eehten Priesterbegriff j'ea;
sacrorum schon deshalb nicbt beeinträchtigen, weil magister
ebenso wie magistel'itt'm anders als magist1'atus und die zur
republikanischen Zeit entstandenen Ämter auch sakrale Be­
griffe geblieben sind, sogar in dieser Bedeutung wie in der
pl'ivatrechtlichen ihren dauernd lebendigen Verwendungskreis
besessen haben, Der magiste1' der f1'ah'es Arvales ist nicht
nur ihr Obmann, sondern neben seinem Opfergebilfen, dem
flamen, Priester wie sie,:' <mehr' Priester, ihr kompetentester
Vertreter vor der Gottheit.

Diese Bemerkungen über die sazerdotale Natur des el'sten
Vorstandsmitgliedes dei' römischen Kurie führen dazu, wessen
wir uns bei seinem dl'itten Mitglied, dem lictot· cU1'iatius zu
versehen haben: den ich neben dem cU'rio für den zweiten
lebenslänglichen Priesterposten der Kurie naeh dem Sinne deR
ValTo.Dionys balte. Mommsen dachte wiederholt dal'an (Staats­
recht rs 390 u. III 101,5), diesen liCt01' mit dem flamen cu­
1,'ialis zu identifizieren, wä.hrend ebenso willkUrIich H, Genz
Das patrizische Rom. (Borlin 1878) 47 das Vorhandensein des
flamen leugnete, um an sich rationell der Unstimmigkeit des
Instituts der 30 flamines curiales zU dem flamen-Begdff als
Einzelpl'iester einer bestimmten Gottheit aus dem Wege zu
gehen und den zweiten Priester bei Dionys auf den lictor be­
ziehen zu können. Warum abel' Diouys in seinem Zusammen­
hang II 21,3 nur zwei Inhaber der höpwenJval bzw. T1J,1a{ dei'
Kurien nennt, auf diese Frage antworte ich eben mit der
Jährigkeit des Flaminats im Gegensatz zu den lebenslänglichen
Alterswlirden des cUj'io und lietor. Dionys setzt selber an
einer anderen Stelle in der aus acht Arten, Curiones, Flamines,
Tribuni celemm, Augurn, Vestalinnen, Salier, Fetialeo, Ponti·
fices gebildeten PriesterIiste II 64 ff, Koup{wvac;. und q>MJ,1lvac;
begl'ifflich geschieden nebeneinander. So ist es, wenn man
der subjektiven Zurechtlegl10g der römischen Verhältnisse
dm'eh Dionys nachgeht, auch deshalb wenig glaublich, dass

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXI. 36
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er an jener friiherl}D Stelle flamen und cU1'io unter genereller
Gleichsetzung in der nämlichen Institution vereinigt hätte,
Schliesslich widenät die Jährigkeit des flamen der montani
montis Oppi, ltber die uns jene spätestens ciceronischeI' Zeit
angehörige Inschrift unterrichtet (Mommsen Staatsr, III 1
S. VIII 1), an pel'petuellen Kurienflaminat des ältesten Roms
zU denken.

Dagegen empfiehlt alles, was sieb über die lictores C'U­

riatii ermitteln lässt, dass Dionys neben den cu'"iones gerade
sie im Sinne batte. Zahlreiche Inschriften kennzeichnen sie
als eine sakral bedeutsame Körperschaft i so zB. OlL. VI 1892
Zietor curia(t. a> saeris pubUcis p. R. Qui1'itium (Thes. l. L
IV 1489, 15 ff.)l. Während der Dienst für die Gesamtgemeinde
der, wie der Name anzeigt, ursprünglichen Bestallung für die
Kurien in vollkommen folgerichtiger Weise entspringt, ist bei
der Bestimmung ihrer Auzahl nicht etwa mit Mommsen Staats1·.
111 390, 5 wegen einer Inschrift wie CIL. XIV 296 (aus Ostia)
lictori dec(u1'iae) cu/riatiae quae sacris publicis apparet die
Möglichkeit der Zebnzahl in Betracbt zu ziehen. Vielmehr
sind die 30 Liktoren, die nach Cicero de lege agr. 2, 31 bei
den Kuriatkomitien für den Amtsantritt der Magistrate die
30 Kurien repräsentieren, die lictm'es cU1'iatii gewesen (MaJ'­
quardt Staatsv. HP 225). Der Gedanke Mommsens aaO. rs
611 (lU 370, 1), vielleicht hätten die magistratischen Liktoren
bei den Gelöbniskomitien die Bürgerschaft dargestellt, so dass
hier also den Beamten gegenüber deren eigene Diener die in
den Kurien vereinigte Majestät des römischen Volkes vertreten
hätten, nimmt dem alten Brauch jeden Sinn. Das Auftreten
der lictores curiatii als Rep"äsentanten ihrer Kurien bezeugt
ihnen erhebliches Ansehen und stimmt zu dem von Dionys
für seine Kurienpriester gezeichneten Bild. Bürger unter
Bürgern sind auch die magistratischen Liktoren von Haus aus
gewesen (Mommsen aaO. rs 333, 1). Ebenso war die Stellung

1 Der Satz Mommsens aaO. IS 392 n8acrale LietOl'611 hat es
also ursprüng'lich wabrscheinlich überhaupt nicht g·egebl1l1. Die
wichtigste Kategorie, die lictores cU1'iatii, sind ohne Zweifel erst
sacral gewol'den, als die Curienverfassung politisch unterging' und
nur ad sacra fortbestand" unterlieg·t denselben grundsätzlichen Be­
denken, wie Wissowas Bestl'eitung' des neig'entiich Jll'iesterlichen"
curio.
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wenigstens der hauptstädtischen Liktoren lebenslänglich (ebd.
339. 355).

2. Für den flamen cu1-iaUs fällt also, dies ist das Er­
gebnis, von Anfang an die Lebenslänglichkeit fort. Er rückt
als jährig bestimmter Opferhelfel' in die Reibe der flamines
der priesterlichen Genossenschaften, bei denen, wie bei dem
Arvalflamen, die Zugehörigkeit zu einer Spezialgottheit weniger
ausgeprägt als bei den 15 flamines des Pontifikalkollegillms
iett. Wie der Al'Valflamen zum'st (lern Mars und nur später

1 Von diesem vOl'tarquinischen Orgll.nisatiollsversuch des rö­
mischl"n Flaminats (der Zuweisung von flamines an drei Hauptgott­
heiten und an.ein rundes Dutzend männlicher und weiblicher Neben­
gottheiten), der datiert wird nach oben hin durch das Vorbll.ndonsein
des flamen Quirinalis, nach unten hin durch das Fehlen eines flamen
für die nach den Annall:'u Von Servius Tullius eingeführte DianIl.
Aventinensis (s. Wissowa Ges. Abh. 185), darf bei der Bestimmung
des ursprünglichen flamen-Begriffes nicht ausg'eg'angen werden. Der
Blick auf die flarnines der Kurien und des Arvalltolleg'iums schützt
am besten davor, Wt'llen und Begriff des flamen aus dem bernfs­
mässigen und lebensläng'lichen Staatspriestertum der pontifikalen
flamines und insbesondere aus der c(\rimonjösen Erscheinung des
flamen Dialis 'verstehen zu wollen. Die am emsigsten von Gellius
zumal iu der Blütezeit der Gnosis gebuchte Sak1'alordnung des
flamen Dialis und die ihm anhaftenden superstitiösen überlebllei
dürfen nicht dazu verführen, einen urspriinglieh pneumatil:lchen
Priester nach Art hellenistisch-orientalischer Religiosität im flamen
zu suchen, sowenig wie die dem Flaminat nächststehende Institution
der virgo Vestalis durch den mystischen Begriff der geweihten Jung­
frau und Gottesehe etwa von Gaston May Le flamen DiaUs et La
virgo Vestalis, Revue des etude,~ anciennes VII 1905, 3 ff. oder E. Fehde
Die kultische Keuschheit im AUert~lm, ReUg, Vers, u. Vorarb, VI
1910, 215 ff, in ihrem frühesten italischen, vorhellenistischen Wesen
verstanden wh-d. Die virgo Vestalis ist als materfamilias nicht clie
'Inkarnation' ihrer Gottheit, die in den ATlfll.ngen und dem echten
Empfinden der römischen religio nicht persönlich gedllcbt war,
sondern die Ilm Sraatsheru an Stelle der Königin waltend~ Haus­
fl'au (Wissowa R. u, 10 158, 7), der nach Ablauf ihrer priesterlichen
Dienstjahre die Ehe offen steht.

Die etymologischen Bestimmungsversuche dl"s Wortes flamen
geben fiil' den pontifikalen flamen-Begriff deR lebenslänglich ge­
weihten Eig~npl'iesters nichts aus. Auch die flamines der montani
montis Oppi und der übrigen Bezirke des Septimontium sind von
den 15 flamines des POlltifikallwlleg'illms nleht nur in Anbetracht
der Jährigkeit der einen und der Lebenslltngliehkeit der anderen
verschieden. Das Olljekt des Kultus, die nwrnina der einzelneu
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der TelIus bzw. Dea Dia zugehörte, so kann mit demselben
Recht hei den 30 flamines cU1'iales ein Wechsel ihrer Spezial­
gottheit und eine Entwicklung von lokalen und Stammeskulten
der einzelnen Kurien zur allgemeinen Verehrung der Juno bin
angesetzt werden. Dass Sonderkulte ill den späteren Kurien
tatsächlich gepflegt worden sind, beweist wenigstens für die­
jenigen der Munizipien deren teilweise Benennung nach Götter­
namen. Namen wie Iovia, Saturnia und der von der Caelestis
(Tanit) genommene Gaelestia sind einzeln freilich neu gewählt
wOl'den; aber die ganze Sitte deutet auf altlatinischen Ursprung
hin. Die römischen Kuriennamen aber, die nur zu geringem
Bruchteil bekannt sind, ihrer Bildung nach z. T. Lokaladjektiva,
z. T. Gentilicia, während der Name der Rapta dunkel bleibt,
widersprechen eben dieser Annahme nicht, dass schon in der
Bezeichnung hier und da Sonderkulte zum Ausdruck gekommen
sind. Gerade auch die gentilizische Benennungsweise der
Kurien passt nach den neuerlichen AufschIitssen über die Ent·
stehung öffentIicherGottesdienste aus den Ahnenkulten der

Lokalitäten (s. Wisbowa Ges. Abh. 235 ff.), sind bei den flam.ines der
montani so urtümlich unpersönlich, dass als ihr eig-entliches Distinkthr

nicht die Heilig-ul1g- und Binduug' ihrer Persönlichkeit an ein be­
stimmtes numen, sondern nur ihre vorübergehende Bestallung' für
den Opfervollzug ihrer Genossenschaft in Betracht kommt.

Der latinische flamen hat von Haus aus nur einen besonderen
Hilfsdienst beim Gottesdienst verrichtet In Rom wenigstens, wo
allein die ältesten Verhältnisse genüg'end erkennbar sind, erscheinen
sie stets nur als die Gehilfen der Rauptpriester, die dem eigent­
lichen religiösen Repräsentanten der Gemeinde zur Seite stehen, bei
den Analen und montani dem magister, in den Kurien dem cU1'io,
in der Gesamtgemeinde dem rex. über die Entsprechung des Ver­
hältnisses von magister und flamen der Arvalen zu demjenigen von
rex und flamen Dialis s. Ambrosch De sacerd. cur. (1840) 26. Be­
treffs des Arvalflamen ist daran zu erinnern, dass seine Befug'nis
beim Ableben des magiste1' mitten im Jahr erlosch (s. Renzen Acta
(ratr. Arv. 1879 p. VI u. 161). In diesen Zusammenhang' g-ehört m.
E. die Leichtigkeit, mit der der flamen Dialis noch in der Republik
seiner Würde entkleidet wird, wenn -ihn der Vorwurf eineR sakralen
Verstasses trifft, oder seine Gattin stirbt, während der rex sacrorum
sich anderS steht (s. Weissenborn·Müller 4, zu Liv. XXVI 23, 8). Irrig
hält Münzer, Realenc. IV 109 Cloelius Val. Max. I 1,4 für einen vom
Amt entfernten rex (s. Klose, Bresl. Diss 1910 S. 13 u. 27 ff.). Das
selbständige Ansehen, das dem flamm Dialis während der Republik
infolge seines Rechtes im Senat zu sitzen, zukommt, ist nicht ur­
l:\prilnglicb, s. Liv. XXVII 8,10 (Mommsen Staatsr. IS 391. 11 8 18,3).
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Geschlechter (s. OUo Rh. Mus. LXIV 449 ff. Herbig Philol.
LXXIII 459) zu dieser Auffassung, Des weiteren erzählt von
Sonderkulten der einzelnen Kurien Dionys, ehe el' zu der Notiz
Übel' den VOll Tatius eingeffihrten Kult der Iuno Curitis II 50,3
kommt, in einem fälschUch von Morumsen (aaO. III 101, I)
als nebensächlich behandelten Bericht, der an die varronische
Lehl'e ober die beiden von Romulus eingesetzten Kultorgane der
Kurien fast unmittelbar anschliesst II 23, 1 CPUJIlUXO<;) TaÜTa
n€p\ TWV 9Pll<1K€UOVTUJv TOUe; 9wu<; KaTaO"TIl<1all€VOe; bUJP€1 naXw,
we; l<PllV, KaT' ~nlTllb€16TnTa Tai~ q>p{hpal~ Ta \€pa, 6eou<;
dnob€IKVU~ ~KaGTOI~ Kat ba{llova~, oue; EIl€:UOV d€l
GEß€IV, Kat Tae;; €l.<; Ta i€pa bamlvae; ETa~€V, &e;; ~xpi1v {l\hoie;;
EK TOO bllIlOG{OU blbo<19al, Guvl9uov TE Toie; t€PEOOW 0\ q>pa­
TpIEi<; Ta<; dnO/AEpl<19€f<1ae;; aUToi<; 9u<1{a<; Kat <1UVEIGTIWVTO KaTa
Ta~ ~OPTa~ ~nt Tile; <ppaTplaKil<; ~(jT{ae;;. KTA. Angesichts des
völligen Fehlens der Juno in dieser ausführlichen Darstellung
und der nur schlussweise von der modernen F'orschung her­
gestellten Verbindung zwischen dei' Festus-Glosse curiales fia­
mines cU1'iarum sacerdotes und dem Junokult der Kurieu, ist
die Folgerung unabweisbar, dass die Opferbilfe dieser fiamines
sich ursprünglich der Hauptsache nach auf andere Kulte als
auf eine Tätigkeit an Junotischen bezogen hat.

Den zuverlässigsten Nachweis flir solchen anderweitigen
Dienst der fiamines erbringen fÜl' die älteste Zeit die beiden
von den· Kurien begangenen Feste: das Opfer der fordicidia
galt der Tellus; an den fornacalia wurde bei den Dörröfen
der einzelnen Distrikte geopfert, l1icht etwa einer göttlichen
Persönlichkeit Fornax (so Ov. u. Lact.), sondern die fomaces
wUl'den selber gemäss der römischen Weise, in den Dingen
des täglichen Lebens dus numen zu suchen, religiös ange­
schaut. Die f01'nacalia waren ein reines Kurienfest, während
die fordicidia allsserdem noch unmittelbar von der Gesam(­
gemeinde unter Leitung der Pontifices begangen wurden. Diese
Feste veranschaulichen auch, wie von dem als spätere Ein·
richtung aufzufassenden Cmitis-Kult der Kuden abgesehen, in
ältester Zeit durch parallele Kulthandlung'en der sämtlichen
Kurien eine Gesamtkulthandlung des gegliederten Volkes her­
gestellt worden ist. Dieser Gedanke Mommsens, der den vor·
städtischen, gemeinlatinischen Ursprung der römischen Kurien
nicht verkannt hat (s. Ges, Sehr. I 1 S. 303), aber docb meinte,
dass dem Zusammenschluss deI' stammstaatlicben Elemente zur
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gegliederten Organisation der 30 Kmien der Stadt Rom ein
allen Kul'ien gemeinsamer Kult entsprochen haben muss (Staats1'.
III 101), wird so unabhängig von der Verbindung der Kurien
mit der Curitis grundsätzlich aufrecht erhalten.

Zu erhärten bleibt die Notwendigkeit, den Cmitiskult
der Kurien als spätere Einrichtung aufzufassen, wobei dem
Ursprung der Curitis nachzugehen ist, die von Haus aus nichts
mit der latinischen Kurie und also auch nichts mit dem flamen
curialis zu tun hat. Mommsens Verbinduug von curia und
Curitis (QuiJ'itis) bei Ansetzung sprachlicher Zusammengehörig­
keit der Wörter (Staatsr. III 5, 2) hat erneute Verteidigung
durch Otto Iuno, Philol. LXIV (1905) 197 ff. g'efunden, und
auch Wissowa hat R. u. ](.2 186 an ursprünglichem Junokult
der Kurien festgehaIten, obschon er die Verknüpfung des Bei­
nam ens CU1·itis mit dem Worte curia für etymologische Spie­
lerei der Antike erklärt hat und nur als Ehegöttin, nicht als
Staatsgottheit die Juno im ältesten KurienkuIt gelten lässt
(aaO. u. ebd. 189,3).

Von Juppiter in Wort und Kult losgelöst, ist die lati­
nische Juno, wie heute feststeht, ursprÜnglich nur Frauen­
gottheit gewesen. Zeit und Ursachen jenes Vorgangs, der aus
der Frauengottheit die Staatsgottheit gemacht hat, als welche
Juno in Rom zuerst bei der unter etruskischem Einfluss er­
folgten Konstituierung der kapitolinischen Trias uns entgegen­
tritt (Wissowa 2 189) und eben auch im Kuriengottesdienst,
wie die Überlieferung behauptet durch TÜus Tatius, einen
Platz erhalten hat, brauchen hier nicht näher erörtert zu werden,
um das Ergebnis zu gewinnen) dass sowohl Wissowas wie
Mommsens und Ottos Konstruktion eines ursprünglichen Juno­
kultes der Kurien in den Überlieferungstatsachen keine ge­
nügende Unterlage besitzt.

Wissowa hat für seine Lehre von der in den Kurien
verehrten Ehegöttin S. 186, 4 nur auf die oben S.550 ausge­
schriebenen Stellen verwiesen, die den KuIt der Staatsgöttin
während der historischen Zeit dartun, in denen aber von der
Ehegöttin überhaupt nicht die Rede ist. Dagegen hat Preller­
Jordan R. M.3 I 278 f. die nämliche Lehre auf die Angabe
des Paul. Fest. 62 und Plutarch 'PW/l. 87 p. 285 C gestützt,
dass die caelibm'is hasta, mit der die Bräute gekämmt wurden,
mit curis (hasta) und CU1'itis zusammenhänge. Die Lehre vom
Kurienkult der JUDO als Ehegöttin muss also erstlich die an-
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tike Herleitung des Wortes Curitis von sab. curis (hasta) in
Ka.uf nehmen, wozu sich freilich Wissowa' (S, 189, 3) bereit
zeigt. Aber auch die Lösung des Zusammenhangs zwischen
Curitis und curia, die WissowA vollzogen llat, entziebt im
Hinblick auf die Belegstellen bei PanI. Fest. und Plutarch
über die Curitis als Ehegöttin jener Lehre jegliches Fundament.
Von der Untersuchung des Beinamens Curitis hängt also auch
Wissowa und Preller-JOJ'dan gegenüber die Entscheidung über
den primären Oharakter des Kurienkultes dei' Juno ab.

3. Otto, dem die Entdeckung der Juno als Frauengöttin
vel'dankt wird, hat sich nicht entschliessen können, den Bei­
namen Quiritis (CIL IX 1547 = Dessau 3096 aus Benevent:
lunonei Quiritei saora C. Falcilius L, f. consol dedicavitl)
von dem Namen der quirites zu trennen; wäbrend er nach
Mommsens Vorgang die Quiritis mit der Juno Populona zu­
sammenstellte (aaO, 199) und zugleich den Namen der von·
bÜl'ger sprachlich als zu curia gehörig hinnahm, gewann er
für Juno den Begriff der Vorstellerin des Gemeinwesens mit
seiner Kurienverfassung, Dass Missliche diesel' Konstruktion
liegt el'stlich in der Zusammenstellung VOll cÜ1'ia zu quzrUes,
da die Spl'achwissenschaft jetzt allgemein cüria aus com und
uir unter Hel'anziehung von volsk. couehriu deutet. Die er­
heblichste Schwierigkeit besteht ferner fÜr Otto darin, dass
die Hauptgöttin der Faliskel' in Falerii, die It(,no CU1'ritis
(OlL. XI 3126 Dessau 5374) im Jahr 513/241 bei der
Dedition von Falerii nach Rom evoziert worden ist. Dies
zwingt Otto, neben der echtrömischen Iuno Quiritis cine dem
Ursprung nach verschiedene luno CU1'1·itis anzusetzen, die
übrigens in Falerii selbst neben CU17itis gleichzeitig auch
Quiritis (CIL. XI 3125 Dessau 3111) geschrieben whd,

Zufälligen Gleichklang ursprünglich verschiedenel' WOI'te
muss freilich jeder hinnehmen, der nicht einseitig vom eprach­
geschichtlichen Standpunkt aus oder nur vom antiquarischen

1 Fiir den Zeitansatz dieser ältesten Inschrift des Quiritis­
Kultes bleibt weiter Spielraum, consoZ wird bis zur Sullanischen
Zeit wenigstens im Gesetzesstil geschrieben (Thell, IV 562, 40), die
Dative auf -ei werden 110ch in der Gracchenzeit sehr beliebt. Doch
lässt sich für eHe Zeit etwa des 2, punischen Krieges, der ich die
Inschrift zuweisen möchte, g'eltend machen, dass der Konsultitel in
Benevellt später in den Praetorlitel Überging, Hierüher s, Rosen­
berg De1' Staat der alten ItaUke?' (1913) 113,
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bezw. religiousgeschichtlichen dem Ursprung des römischen
Burgernamens quit''ttes) sodano dem des Ql~'t1'''nU8) des nächst
Juppiter und Mars im ältesten Rom höchststehenden Gottes,
und schliesslich dem der Quirttis nachgeht. Die Ableitung
der Wörter qui1·'ttes und Quir"inus vom anzusetzenden Orts­
namen *Qu'iriunL liegt sprachlich und sachlich am nächsten; .
auch die von Deubner A1'C'hiv f, Religionsw, VIII Beiheft
S. 76 gebrachte Mitteilung' Büchelers zu deI' Ableitung Quirinus
von sab. curis (hasta Fest. (3) beseitigt nicht die Bedenken,

. die bei der fetischistischen Nameusdeutung bleiben. Jeden·
falls müsste die Lösung des Zusammenhangs zwischen Qui­
t'inus und quir'ltes dabei in Kauf genommen werden, Denn
mit der fOl'malen Unbequemlichkeit einer. Ableitung quir'ltes
von sab. cU1'is über die Zwiscuenform *qui1'ium hin käme
man nur zu einem für den Bürgemamen und seine semasio­
logische Gescbichte sinnlosen Wort.

Das Anstössige und WilIklll'liclle in Ottos Ztu'ückfübnmg
der luna Quiritis und Gurritis auf zwei verschiedene Orls­
namen, römisches *Qttirium neben faliskischem *G1~r1'Ütm (bzw.
*Gurria) empfindet stark Walde Lat. et. Wörtet'b. 2 s. v. Qui
rltes, der mit einem einzigen Ortsnamen fUr quirites, Quirinus,
Quiritis (GuTt'itis) vermeint auskommen zu können. Die ver­
8chiedelll~ Überlieferung des Beinamens det' Juno erklärt er
mit faliskischer, etl'Uskisch beeinflusster Lautval'iante cur- für
lat. quir-; das doppelte r in G1wris deutet er nach Deecke
Die Falisker 85 mit Angleicbung an cur1'tts; die römischen
Antiquare setzen cut'rus zur Gur1'itis in Beziehung (Thes. Ouom.
II 763, 71 ff.)1. Aber Walde bat jene erst im Jahre 513{241
el'folgte Übersiedlung der Gurritis aus Falerii übersehen.

1 Tatsächlich ist Curitis mit einfachem -1'- willkürliche spätere
Schreibung; sie begegnet in der ÜberHef(~rung' nur zusammen:mlt
curis (hasta), curia, Cures (Stadt). Wo zugleich die Beziehung !1.U

einem dieser Worte und anderet'selts currus vorliegt, bietet gute
überlieferung doppeltes "; eben dies erscheint an jenen Stellen
sämtlich, wo dem Zusammenhang nach mit etymologisierender Trü­
bung nicht g'erechnet zu werden braucht, iU"den beiden inschrift·
lichen Zeugnissen und innerhalb de.r handschriftlichen überlieferung
der in Betracht kommenden SteJlen. Eine Ausnahme": ma.cht nur
Mart. Cap. 1I 149, wo wohl an Quirinus gedacht ist. Also entsprach
faliskillches Curr-, nicht Cur- (bzw. nur vor der Konsonantengemi­
na.tion so geschIiebenes) bei der Latinisierung des Namens latei·
Diachem Qui7',.
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.Wissowa spricht nicht VOll der Notwendigkeit, zwei verschiedene
Ortsnamen anzusetzen, weil er) der für quirUes und Quirinus
die Ableitung vom Ortsnamen *QrLir'ium billigt, den Beinamen
der faliskiseben Juno mit sab. curis (hasta) verbindet. Diese
Verbindung ist spracblicll nur mÖglich wieder Über ein (lo'
kaIes?) *curiurn hin, d, b. bei Konstruktion eines Sachver·
haltes, wie er selber ihn als eine gewisse Möglichkeit für dic
Verknüpfung des römischell Qui1'inus mit quir'is 'Lanze' in
Roscbers Lexikon IV ]1 annimmt) indem er die Örtlichkeit
nach diesem Worte benannt sein lässt I,

Das Unwahrscheinliche in OUos Auffassung liegt nicht
darin, dass el' zwei Ortsbegriffe für die Herleitung von qzti·
rites Quir'inus Quir'itis Cur'1itis unterscheidet (die Lohlität
*CuTr'iutn setzt richtig auch Scbwering Tbes, Onom, II 763,
52 an), sondel'l1 darin, dass er fÜr funo Quiritis und CU1'ritis
die Trennung versucht hat, Wenn ihm zumal S. 20U die oben
ausgeschriebene alte Beneventaner Inschrift mit der FOl'm Qzti­
ritis Hauptzeuge fUr einen von dem faJiskischen Cur'ritis·Kult
verschiedenen stadtrömiscben Quir'itis-Kult ist, so erscheint
dies umso gewagter) als dies Zeugnis nicht von ehlem römi­
schen Konsul) sondern latinischen herrührt. Die Bevölkerung
der latinischen Kolonie mag sich ja z. T, auch aus solchen
Latinern, die in Rom gelebt batten, zusammengesetzt llabell,
und die besondere Anhänglichkeit Benevents an Rom) die im
HannibaJischen Krieg sich bewährte (Liv, XXVII 10,8), mag
schon bei der BegrUndung der Kolonie 486{268 in den Orts­
benennungen Capitolium, r'egio Esquilina, '['egio viae novae
(OlL. IX p. 136) allgenscheinlichgeworden sein 2, Immerhin
zeugt die in der latinischen Stadt angetroffene Quiritis in
erster Linie für früllc A.usdehnung des faliskischen CU1'1·itis·
Kultes nach Latium, wie dieser ja auch in Tibur nach dem
Zeugnis des Servius eingebl1rgert war,

1 Immerhin ist eher denkbar, dass von dei' Lanze die j'Ö­

mische Örtlichkl'it ihren Nllmen empfantren hatte als vom Begl'iff
ICo(pavoc;, den Wilamowitz bei MOllllllsell Staatsr. III 5, 2 nach SeI"
viua Ae~. I 292 zur Etymologie von quirites heranzog'. Wer immer
an der Ortlichkeit als Grundwort beider Namen festhält, oder siehet'·
lieh mit Btieheler an *qui1'ium zur Erkläl'llng' von quirites, kann
Wilamowitz nicht folgen.

2 Die im· Konsulnamen für die höchste MagistratUl' zutage
tretende Anpassung an Rom (Otto S. 172) kehrt in Ariminum wieder
teIL. XIV 4269),
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Bei der Ordnung dei' Übel'liefel'llllgstatsachen gehe ich
von dem durch Tertullian bezeugten Cw'ris patet' aus: apol. 24
Falisco1'um in honarem pat?'is CU'r1'is (Churnis Fuldensis) et
accepit cognamen luna, Diese Nachl'icht Terlullians wird
durch den Zusammenhang, in dem sie steht, als echte Tra­
dition erwiesen i sie begegnet zum Schluss einer von Agahd
Fleckeisens Jahrb, Suppl. XXIV 162 als varronisches Frag­
ment antiq, 1·e1'. div, I 52 b ausgehobenen Stelle, deI' wert­
vollsten Überlieferung, die wir übel' italische, nicht in Rom
rezipierte Munizipalkulte besitzen (Wissowa R, u. K,2 50, 2).
Freilich ist der Sachverhalt der, dass Tel'tullian die Liste
dieser Munizipalknlte zweimal, zuerst in dem zu Anfang des
Jahres 197 veröffentlichten Werke ad nat, H 8 p. 108, 18
Vind, und nur hier unter Nennung Varros (frg. 52 a), und
ausserdem in dem gleichfalls aus dem Jahre 197 benührenden
apologet'icum dal'bietet; die Nachl'icht über den Cun'is pate?'
ist der letzte Zusatz von dreien dei' zweiten Überlieferungs­
stelle : Ocrwulano?'Um Valentia, Slärinorum Hostia, Fali­
8corum , . ,Curt'is. Wenn also Wissowa aaO, als varronische
Liste die Namen der ersten und zweiten 'l'ertullianstelle mit
aUeinigß1' Ausnahme des Curris pater dadl1l'ch abweichend vom
Urteil Agahds S. 70 f. zusammenstellt, so ist hierzu zu be­
merken, dass ohne genaue Quelleuuntersuchung dei' beiden
Schriften 'l'ertullians, wie sie nach Agahd weiter auszubauen
ist, allerdings ValTos Name fUr die Existenz der Göttinnen
Valentia und Hostia und des Gottes Cwrris nicht in Anspruch
genommen werden darf, Tertullian rafft an der ersten Stelle
ad nat, solche vom römischen Staat nicht anerkannten Götter
zusammen, qzt01'um ne nomirtum quidem dignitas humanis
oognominibus distat; dies mochte ihn wohl zur Weglassung
des apol, 24 genannten Czwris bestimmen; warum er aber
ad nato II 8 Valentia und Hostia unterdrückt hätte, wenn
Cl' dort denselben Autor wie opol, 24 vor sich gehabt hätte,
bleibt unklar. Die direkt benutzte Quelle, aus der sich Ter­
tullian solche Listen zu verachtender Dämonen holen konnte,
um den .OITOC;; der griechischen Apologetik in das Römische
umzusetzen ts, Heinze Te1·tullians Apolog., Ber. d. lJächs, Ges.
LXII 416 f.), war gewiss nicht allein das Studium der varro·
nischen antiquitates selber, sondern auch die im apol. zitierte
stoische Litteratur de superstitione (ITEpt b€HlIbatJlOVlac;;),

Aber so el'Wlinscht an sich Varl'os Name als Bürge des
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Curris pater auf den ersten Blick erscheinen könnte, so ist
doch die Umgren:wng des Varrofraginentes für dal1 religions­
geschichtliche Problem hier unwesentlich, Die Hauptsache
ist vielmehr, zu entscheiden, ob die Liste ad nato II 8 ein­
schliesslich der Zusätze apol. 24 gewachsene Lokalkulte gibt,
wofÜr ja ValTOS Name an sich gar nicht bürgen würde, nach­
dem in seinen Götterlisten viel konstruktives und nur von der
Theologie zu Göttern verselbständigtes Beinamenmaterial ponti­
fikaler Reflexion entdeckt ist (Wissowa Ges. .AM. 322 ff.).
Aber bei keiner Gottheit der kürzeren Liste ad nato II 8 be­
steht auch nur entfernt die Möglichkeit, ihre reale Existenz
anzuzweifeln; Inschriften, Ausgrabungen und anderweitige an­
tiquarische Überlieferung erhärten die Bedeutung dieser in
Rom nicht rezipierten Lokalkulte vollkommen (s. die Verweise
Wissowas R. U. K.2 50, 2). Was nun aber die drei Zusätze
apol. 24· angebt, Valentia, Hostia, und CU1'ris, so wird der
Valentia·Kult zu Ocriculnm inschriftlich bestätigt, die Göttin
Hostia in Sutrium wird als angestammte Geschlechtsgottheit
von Schulze Zur Gesch. l. Eigenn, 123 mit Kulten der kür­
zeren Liste, dem der Ancharia in Asculum und des Visidia­
DUS in Namia zusammmeugestellt.

Den Curris-Kult zu li'alerii von diesel' Reihe zu lösen
wäre Wissowa S. 50, 2 u. 187, 3 nur dann berechtigt, weHn
die zum Untel'schied von den übrigen Lokalkulten bier an­
gegebene Beziehung zu einer römischen Hauptgottheit und
ihrem Beinamen geeignet wäre, fUr diesen einen appellati­
viscben Sinn herauszuschlageu, eine Sage oder Sitte zu deuten
sodass mit einer theologischen Abstraktion wie etwtl bei der
gelegentlich oben genannten Göttin Fornax zu rechnen wäre.
Tatsächlich aber führt die Existenz des Gottes Cm'da, wie sie
zu der Erudition ihrer Umgebung passt, von sämtlichen appel­
lativischen Erklärungsversuchell der Antike für Cur"itis ab,
der Zusammenst.ellung mit curia, cU1is (hasta) und CU1'rus,
Es charakterisiel't sich also diese Notiz ebenso wie die ilbrigen
als auf die Bewahrung des Tatsächlichen bedacht; sie zUm
Ausgangspunkt der El'ldärung des Quiritis-Kultes des römiscl1en
Staates zu machen, ist methodisch geboten. '

Aber der Name des Gottes Curri8 darf nicht mit Otto
aaO. S. 201 von der Lokalität Currium abgeleitet Werden.
Zwar könnte diese Ableitung durch die Entsprechung Currzs
pate!' zu Alb(en)sis pater, Reatinus pater usw. (s. Wissowa 2
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224, 8) empfohlen scheinen und die dazu nötige, von Otto
vorgenommene Änderung der 'l'ertullianüberlirfel'ung CU1'1'i(ti>s
wäre an sich hinzunehmen, Aber damit kommen wir zu einem
Götterpaal' von zwei Gottbeiten gleichen Namens, aber ver­
schiedenen Geschlechtes, wogegen sämtliche erhaltenen Fälle
der altitalischen KultusaltertÜmer sprechen, Deshalb sind CU1"ris
und Curritis nach Pales und Palatua zn beurteilen; wie dies
Göttel'paar mit dem Palatin zusammenhängt und zwischen der
Diva Palatua und Pales der Ortsname steht (Wissowa 2 29
und 200 f.), so ist Czw1'is wie andere verschollene altitalische
Götter Ce1'zUJ, Cacus usw, wirklicher Eigenname, zu dem die
Örtlichkeit *Cu/I'1'ium und alsdann die Göttin CurrUis getreten
ist, Zu vergleichen ist auch mit dem Paar Iuno Curritis et
Curris patin' das Marsische CIL. IX 3808=Dessau 4023 Ve­
sune Erinie et Erine patre, Hitu' gesellt sich ebenfalls der
weibliche Name in adjektivischer Bildung als Epitheton zu
dem Namen einer grossen weitverbreiteten Gottheit, der Vesuna
der Italiker (BÜcheler Vmbrica 162), FÜ1' den männlichen
Namen Erinis bleibt es freilich dahingestellt, wie sehr seine
Bildung Curris entspl'icht. Falls für das Marsische die um­
brische Flexion, Dativ auf -i von 0- und io- Stämmen, bezw,
die auch ins Lateinische eingedrungene oskische Bildung -is
für -ius (RitschI. Opusc, IV 446, Lindsay-Nobl L. Spr. 430)
heranzuziehen ist, kann die Erldärllng der 'Sondergottbeit"
Erinius als Gentilname vel'sucht werden, obschon dieser neuer­
dings öftel's beschrittene Weg zU!' Deutung undurchsichtigel'
Sondergottheiten durch den überlieferten Namenbestand nicht
empfohlen wird.

In Falerii, dem AustauschOl't latinischei' uud etruskisch­
faliskischet, Kultur ist die Curritis den Latinern als Hypostase
ihrer Juno C1'schienen, Die Iuno CU1"i'itis der römischen Re­
ligion stellt eine Vereinigung fertiger Göttel'begriffe und das
Ergebnis eines religiösen Verschmelzungsprozesses dar, wie ihn
in seiner Giitigkeit hauptsächlich fÜI' das Griechische, aber
gelegentlich auch für das Italische Usener Götternamen 216 rr,
u. s, in bahnbrechender Weise el'fasst hat, In dem Beinamen
Curritis (bezw, Erinia) der Hauptgottheit Iuno (bezw, Vesuna)
lebt die ursprÜnglich selbständige Bondel'gottheit weiter, Der
glückliche Znfall, der nns aus der verschÜtteten FÜlle italischel'
Lokalkulte durch 'l'ertullian die Nachricht vom Curris pate?'
bewahrt hat, schliesst es aus, den Beinamen dei' Juno als nach-
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träglicbes Attribut oder Loslösung vom Haupthegriff im Rahmen
theologischer Reflexionskultur zu deuten, wie es in diesem
und entsprechenden Fällen die Tendenz der Darstellung Wisso­
was tsV.

1 D('r B('gri:lf 'SolIdergottheit' hat bel Usener Gö~tfJ1'namen

doppelten Sinn, Für Ihn sind die 'SonQPrgötter' nehen deli'Augen­
hlickRgöttel'l1' ('rstlich ein transzendenter Bpgli:lf mythologif'cher Spe­
lmilltion, nach der die indog'ermanische Religiosität, ehe sie Personen
herausbildete, nicht einmal unter der Kategorie der Sul:fstanz das
Göttliehe angeschaut habe, Aus dem litauischen 'und dem römischen
Kult (gewissen varrollischen Götterlisten) sei dieser Zustand am
besten zu erschliesst<n, Diesen Begl'iff der SOlldergottheit hat Wis­
sowa Echte und falsche 'Sonde1'glitte?" in der 1'ömischen' Religion
(Ges. Abh. 804 ff.) angefochten, indem er gerade für das hrsprüng­
lieh Italische die Weille in Anspruch nahm, die Dinge selber wie
die Tür (ianus), den Herd (vesta) früher als nwnina anzuschaueu
als ihre Eigenschaften und Kräfte. Wissowa orientiert sich seiner­
seits für den Begriff 'Sondergotthe!t' ausschllesslich an den Listen
des saerum Ceriale mit der runden Zwölfzahl besonderer numina
und den in den Protokollen d"'l' Arvalhl'üdel' genannten g'öttliehen
Repräsentanten der einzelnen Akte bei dem Fortschaffen eines
Feigenbaumes und der vom Blitz gefällten Bäume. Dielle mit glei­
eber Bildung al!~ Nomina ag'entis bzw. Verbaladjektlva geformten
'numina specll1I1a' denkt er sich überzeugend durch Zerlegung eines
Hauptbegriffes von der. rationalisierenden Theologie der römischen
PI1ester geschaffen (s. auch Herm. LII 97, B).

Nun ist aber bei Usener der Begriff 'Soudergott' abgesehen
von jener spekulativen Bedeutung ein kulturgeschichtlicher, mit
dessen Hilfe er das religiöse Leben naiven Volkstums aus der Iso­
lit'rung der Polis und der Einzelstämme heraushebt und auf dt<m
Wichtigen Gebiet der Götterbeinamen die EI'klärung städtischer
Kulttatsachen durch den Ausblick auf die Volkl!g'eschichte fördert,
Wissowa dagegen geht, wo er wie im Falle der CUl'l'itis die Nach·
barorte zur Erldärung der Beinamen heranzieht, davon aus, dass
dort primärer Kult der hetrE'fft'nden l'ömischen Gottheit vorhanden
Will', und nur dieSel' oder jener Zug der Gottheit anders als in Rom
selbst In den Vordergrund gestellt war (R, u. K,2 58, Ges.AM.187). So
verharrt er dabei, anstatt aus den italischen Kultusa!tertümern das
typische Vergle.ichsmllterlal für den Gurris pater herbeizuholen, sich
der Methode sabinischer Etymolog'ie für die OW'itis zu bedienen,
obwohl dlls grundSätzliche Mi8strauen geg'en diese Methode untet'
andt'rem auch durch Schulzes Werk Zur Gesch. l. Eigenn, (465,1
u. s.) erheblich Verstärkt worden ist. FÜr die Etymolog'ie der lokalen
SOlldp-rg·oft.lleit Gurritis hätte semasiolog'ischen Anhalt In ('r8ter Linie
der mänmliche Gott der Falisker zu geben, wenn von seinem Kult
etwas bewahrt wäl'e.

Nach Preisgabe der Usenerschen Vorstellung (8.70) von den
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Bei der Bereicbel'Ung der Religion Latiums dUl'ch den
Völkerverkehr waren aber solche Hypostasen besonders geeignet,
aus den Grenzgebieten als Attribute nationaler Gottheit in den
innersten Stammeskult den Weg zu machen, die mit einer
durchsicbtigen Beziehung auf das Latein versehen werden
konnten, WanD und wo die Beziehung Gurritis,cU1'ia auf­
gekommen ist, lehrt die nähel'c Betrachtung des Tiblll'tiner
Gebets: IwtO CU1'ritis tuo curru clipeolJue tUB1'e meos .cu­
1'iae vernulas

Wissowa, vor dessen Kritik die Verbindung GU1'itis-cu1'ia
nicht stand hielt, bat sich nicbt über den Ursprung diesel'
·Wortspie!erei' ausgesprochen, die noch Preller·Jordan R, M.s
I 278 f. uud Otto ebenso wie die Antiquare Roms bestrickt
hat. Je nach der Auffassung des 'I'iburtiner Gebets erledigt
sieb diese Frage nach dem Ursprung' der VerknUpfung. Die
Entscheidung wird dadurch verwickelt, dass Wissowa ebenso
wie Reitzenstein Scipio Aemilianus u, die stoische Rhet01'ik,
Strassb. Festschr. zur XL VI Ve1's. der Phil. (1901) 153, 1
die an sich verlockende Änderung tua curi für tuo curru vor·
geschlag'en haben, DadUl'ch wird das Gellet in den Kreis
jener Zeugnisse des Festus, Plutarcb und Servius ('I' hes. Onom.
II 763, 60 ff.) hineingezogen, die sich des sabinischen Wortes
cU1'is zur Erklärung der Quiritis bedienen, wie ja die cnt·

varronillchen di ce1·ti und des nicht nur ihm vorschwebenden, aber
misslichen Postulates, die altitalischen Götternamen vcrschollenen
Kultes allein aus dem Etymon l'Ippellativisch aufzuhellen, ist doch
sein Begriff 'Sondergottheit' test~uhalten, und nicht mit Wissowa
das Wod nur VOll jenen nachträglichen ReflexionsgehiIden der
PontHices zu gebrauchen. Der Imlturg:eschichtliche und der spe­
kulativ mythologische Gesichtspunkt des Usenerschen Begriffel:! ver­
einigen sich da, wo die Beillaml~n der römbchen Hauptgottheit auf
solche nurnina zurücll:gehen, deren sakr111rechtliche Substanzierung'
in einem offiziellen Staatskult der Italiker dahinsteht. Wissowas
Hinweis Ges. Abh. 326 auf die nach der ältesten Götterol'dnung Roms
hergebrachte Verehrung' der 'Ding'e selbst', <Tür (ianus) und Herd
(Vllsta), Ackerfeld (tellus) und Emtesegen (ops), Quelle (fons) und
Grenzstein (tIl1'minus)' setzt nicht Eillzelgl'g·enstlind.;, sondern All·
gemeinbegriff(', Kul tmerrungenschafteIl , abstrakte Rech tssubjekte
einer freilich primitiven Reflexion &n den Anfang, wSlhrend dM
Ullenerscbe Problem bleibt, wie das religiöse Vorstellungsleben der
Italilcer in der ll1annigfaltigfm Verehrung: von Einzelel'sch,'inungen,
Sonder- und Angen blicksg·öl.terH nach den überleblleIn der histo­
rischen Epoche für die naivere Fl'Ühzeit zn denken ist.,
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spr~cllende Erklärung der antiken Grammatik für die Wiirtcl'
Quirinus und qui1'ites bekannt ist. Selbst wer diese Erklärung
für die [uno Quiritis für richtig hält, was indessen mit den
obig-en Ausführungen übel' den Curris iJate1' unvereinbal' ist,
wird das Tibm'tiner Gebet mit der Lesung tua cur'i mebr oder
weniger für gelehrte Macllc der republikanischen Grammatik
halten müssen. Ganz offen hebt Reiv/.;enstein den jungen Ein­
druck des Gebetes mit Reinem doppelten etymologischen Spiel
Curitis-curis, -curia hervor; die römische Einricbtung- sei in
das Sabinel'land zUl'ückgedichtet und die Sage von Titus Tatins
wob I vorausgesetzt.

Sicherlich gewinnt durch die singuläre Einführung des
8ahinischen Wortes in die lateinische Fot'mel nicht dies Wort
an Urkundlichkeit noch seine Verwendung in der römiscllen
Etymologie an Halt, sondern das Gebet wird dadurch llerunter­
datiert. Dem steben aber anderweitige Bedenken entgegen;
Der Schluss tuere m608 curiae vernula,'!, den Reitzenstein in
dieser Fassung für kaum haltbar erkläl't bat, bringt vernula
in einem dem literariscben Latein, soviel icb sebe, fremden
Gebrauch; es bezeichnet hier die jungen freien Insassen der
KUlie. Wäbrend aber verna in der Bedeutung 'freier Insasse'
nachklassiseh belegt ist (Mart. X 76,4 de plebe Remi Numae­
que verna), ein staatsrechtlicher Gebrauch des Wortes in dieser
Bedeutung für die älteste Zeit vielleicht aus Festus p. 372
erschlossen werden darf (s. Preller-Jordan R, M,B r 279, 3),
andrerseits schon bei Plautu8 Ve1'na wenigstens in der Bedeutung
cHaussklave' el'scheint, schliesslich die Deminutivbildung mit
dem altlateinisch gebräuchlichen Suffix mehl' als jedel'zeit
möglicbe Flexionsform denn als neue Wortbildung anzusehen
ist, dl1rfte die Pbl'ase meos curiae v61'nulas die Abfassung des
Gebetes vor der Mitte des 2. Jabl'!lUuderts v. Ohr., d. 11, vor
der Gestaltung des Hochlateins anzeigen; der Purismus des
Scipionenheises bat, wie ich denke, die zwar in den ältesten
Belegen entgegentretende, aber offenbar nachträglicbe (s. Walde II

s. v. vema) Beschränkung dei' WÖl'ter verna und vernula auf
den Haussklavcn festgelegt. Sofern Ctt1'?'tt gehalten wird, was
die Quelle des Servius DRCh dem Zugeständnis Reitzensteins
auf jeden JI"all SChOll gelesen hat (übel' die aus der mytholo­
gischen Vorstellung sieb el'gebende Bel'echtigung es zu halten
s. noch unten), uud vernulas das spl'achliche Merkzeichen für
die Datierung gibt, fUhrt zwar auch so nichts an dem Tibur-
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tiner Gebet auf altitalische Frühzeit. Wohl aber el'innert es
an die allitterierenden Gebete im Suovetaurilienopfer bei Oato
de a!J1'. 141; es erscheint als künstlich konzipierte Indigitatio
des latinischen Pontifex, der, indem er den faHskischen Ourritis·
kult in Latium heimisch zu machen sucht, nach appellativischen
Anklängen für (len fremden (in faliskischer Laulval'iante ge­
lassenen) Namen tastet. Auch der Rhythmus der Formel passt
zur alten Zeit; das Schlusskolon cl1/f'tä'i ve1'niU,äs entspricht
demjenigen der Mummiusinsehrift impe1'äWr dedl,Cät und dem
amhaisclleu Senarausgang {Zll,ät nuptl,zs.

Die Vorstellung der mjt Wagen und Schild auftretenden
OUl'ritis wird durch die Münzhilder der lanuvinischeu Juno
Sospita, die auf einem Zweigespann fährt, den Schild vOl'hält
und die Lanze schwingt, zunächst verständlich (Roschcrs
Lexik, II 588, 608). Wenn aber das tiburtinische Gebet zu
seinem kurzeu Spruch nur CU1'rus und clipeu8 herausgegriffen,
hasta weggelassen bat, so warnte Otto aaO, 202, 61 mit Recht,
obschon ohne weitel'e Begründung davor, hieran Anstoss zu
nehmen. Die Allittel'ation bot cm'1'U8 und clipeus dar, während
cuspis fUr hasta erst im 8, ,Jahrh. d. St, in Gebrauch g'ekommen
ist. Die Weglassung von hasta ist m. E. umso begl'eiflicher,
als der Schutz des Kämpfers, von dem allein das Gebet spricht,
nicht eigentlicb durch die Lanze, sondern durch daB Hel'an·
eilen der Juno in der Wolke und m,it ihrem Schild geschieht;
solelle Vorstellung liegt wenigstens im nationalen Epos des
Silius dem Vorgang 1548 fr. zu Grundel,

Also die Beziehung Ourritis·curia hat die römische
GI'ammatik bereits vorgefunden; die Deutung' Curitis 'Lanzen­
trägtll'in' hat erst sie geschaffen. Die Dialektglosse hilft nicht
priesterlicher Worterkläl'Ung fl'emden Kult der Gemeiude nahe­
zubringen, sondern gehört griechisch gebildetei' Forschung an.
In dei' Epoche gmmmatisch geschulten Denkens wh'd in der

1 Aktiver ist die Rolle der Pallas und des Mars im Kampf,
getümmel bei SiliUll IX 438 ff. auch Verg, Aen. I 39 ff. Dem
l1rsprünglichlm Charllktel' der Juno als Fl'auengöttin entsprechend
ist Übrig'ens in der bild lichen Überlieferung nur bei der einzigen
Sospita die Lanze Attribut. In der kapitolinischen Trias führt Mi·
nerva die Lanze, J uno Regina das Szepter (Roschers Lexik. n 610).
l:3chliesslich eignet der Juno als CaeleStis die Lanze. Freilich darf
nicht mit Preller-J ordan ll. M, ~ I 277 die Lanze der Sospitll. als
'Jag'dspieRs' g'edeutet werden.
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römischen Religion der Vorgang öfters beobachtet, wie die
Doppelnamen der Götter olme Verständnis fUt· das Zusammen­
treten au sich gleichwertiger Begriffe und die Ul'spl'üngliche
Absicht, das numen durch nebeneinandergestelJte Namen er­
schöpfend anzurufen, als Personeunamen mit Beinamen bezw.
Epitheta gewaltsam dmchsichtig gemacht wel·den. Im Doppel­
namen lanus Qlti1'inus bezeichnet Qui1'inus seiner Bedeutung
als Sondergott der Hügelrömer entkleidet, die Staatsgottbeit
als solche, wenn anders die Erklärung Deubners und Wissowas
(s. Roschers Lexik. IV 12 f.) das Richtige trifft. Aber die hei
Macrobius I 9, 16 angemel'kte Schulerklärung (Ianum invo·
cemus) Quirinum quasi belZo't'um potentem ab hasta, quam
Sabini curin 'Vocant gleicht der antiken Deutungsweise der
luno Curritis. Die adjektivische Beziehung des Beinamens auf
den Hauptnamen, (]je bei luno Quiritis und lanus Quirinus
unter Missbrauch der in den Wörtel'll vorhandenen, aber zu
anderer Beziehung einstmals gesetzten Suffixe begegnet, finden
wir in anderen Fällen durch neuerliche Erweiterung des Namens
der Sondergottheit vermittelst des von Haus aus adjektivischen
Suffixes -ius bewerkstelligt, das von der Bildung der Ge{ltilicia
her zu dieser produktiven Verwendung der Sprache bereit
stand. Neben der inschriftlich meist bezeugten und SChOll in
republikanischer Zeit belegten Form Populona (CIL. X 4780=
Dessau 3105 aus Tealllim Sid.: <Iu>noni Populona<e> sacrum)
begegnet in Handschriften verschiedener Schriftsteller (Aug.
civ. VI 10 p. 297, 10 aus Seneca; A1'llob. nato UI 30 p. 132,
14; Macr. sat. III 11, 6) und auch in eine!' dakischen Inschrift
aus der Zeit des Commodus (OlL. III 1075=Dessau 3086
lunoni 1'eginae PQPuloniae deae paM'iae) die Form PopUlonia.
Also gehört auch diese Form der Antike an. Aber der 'Uber­
lieferungsbestand zeigt, dass die grammatisch gebildete Kultur
(len Namen der Sondergottheit unter Abänderung seiner echten
Gestaltung durch das gentilizische Suffix nachträglich zum Epi­
tbeton geschmeidigt hat. Zusammenstellungen über dies Neben­
einanderbesteben von Göttinnel1namen auf -Qna und ·onia bieten
Deecke ]i'al. 103, Herbig B. ph. W.> XXXVI 1473 u. Usener
Kl. Sehr. IV 15,20. Das Bestreben, den Namen formal zum
Gentilicillm zu gestalten, betätigt sich auch in solchen Fällen,
wo der Begriff nicbt mit einer Hauptgottheit sich vereinigt
hat Ange1'ona, Angm'onia; Mellona, MeUonia) 1.

1 Undeutlich bleibt, ob das Hinzutreten des
Rhein. Mus. 1', Philol. N. F. LXXI. 37
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Noch mit einem weiteren zum JUDokült gehörigen Bei­
spiel veranschauliche ich, wie die grammatische Reflexion,
indem sie unwillkürlich adjektivische Verbindung in Doppel­
namen wie luno Curritis Bucht, Gefahr läuft, eine bemerkens­
werte Eigentümlichkeit italischer Götterbenenllung zu wenig
zu berücksichtigen. luno Gaura hat kürzlich Meister Lat.­
G1', Eigennamen (1916) 48 als luno Gau1'a(ns) untel' Auf­
stellung eines oskischen Ethnikons verstehen wollen, wobei
gel'ade die umgekehrte Tendenz, als die von mir behandelte,
als die zunächst bei der Bildung der Doppelnamen in Betracht
kommende vorausgesetzt wird. Aber Meisters EI'klärungs­
versueh ist schwerlich richtig i bei seiner Anfechtung von luno
Gaura, die aus einer Inschrift des Jahres 683/71 (OlL, I
573 = X 3183 Dessan 6303) bekannt ihren Namen vom mons
Gau'l'Us in Kampanien trägt (Nissen ltcit. Landeskunde n 736),
ist nämlich auch die von Schulze Zur Geseh. l. Eigenn. 535 ff.
besprochene Fähigkeit des Latein verkannt, geographische
Namen, selbst ohne dass sie durch ein Suffix adjektivischen
Eindmck hervol'l'ufen, unter Motion adjektivisch zu brauchen.
luno Gaura ist also von zwei Seiten her 8nalogisch gerecht­
fertigt. Die von Schulze angefühl·ten Beispiele aus dem Epos
des Vel'gi! (Aen. VII 691 lucosque Capenos. 710 Amiterna
cohors) und des Silius (X 34 Cingula saxa. XV 299 Anactoria
. • . in om) sind seit alters mögliche Ausdrucksweise. Ob­
schon Cato Q1'ig. BO bereits die auch bei Cicero und Livius
belegte Adjektivbildung Capenatis gibt, ist das Fehlen des
Suffixes bei Vergi! keine poetische l,'reiheit. Von der Stadt
in Picenum Cingulum und dem dortigen Berg Gingulus heiBst
das Adjektiv ebensowohl CingulUJI wie Gingulanus (Thes,
Onom. 1I 447, 84 ff.). Die zahlreichen aus Wissowa R. u. [(.2

Suffixes schon in der Antike bei der Gottheit des ViminaJ, dem
IuppUet' Viminus (VIUTO de l. l. V 51 p. 11,4 G.-Sl\h.) die Nebenform
Viminit~sgeschaffen da bei Festus1l7lJ die überlieferung schwankt
und jetzt Lindsay p. 516, 18 Iovi Vi1nina schreibt. Sicher steht die
AUsnahmsweise Fm'm Dolicheniu.~ beim Iuppite1' Dolichenus (RE'ahwc,
V 1276, 24 u. OlL. XH 403 Dessau 4306 deo Dolickenio). Vgl. auch
CIL,X1571 = Dessau 8852 Iovi Plazza neben Iovi Plazio. Uutel'
dem GesichtspunU der formalen Wucherung behandp.lt das Suffix
io in Populonia Utlenel' Götternamen e, während seine Abhandlung'
Keraunos (Ja. Sehr. IV 482. 496) die Bedeutung, die das Nebellein·
anderhestehen von Formen wie KEpCluv6c; und KepauvtoC; fitr die 110­

minaIistische Mytholog:ie besitzt, zur vollen Anschaulichkeit bringt.
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116, 5 zu entnehmenden Fälle, wo Berggötter, wie der vom
mons Poeninus (Sen. epist. 31,8) genannte. Gott Poeninus
(OlL. V 6875 u. 6884 = Dessau 4850ab Poenino P?'o itZt et
reditu eqs., Poenino v. s. 1. m.), zu Juppiter als Kognomen
attributiv ohne Suffixerweiterung hinzutreten (OlL. V 6881
u. s.=Dessau 4860 c-f lovi Poenina), schützen die Namen­
gebung luna Gaul'a 1• Wenn Meister bei seinem Bestreben,
in luna Gau?'a(ns) ein Ethnikon zu sehen, auf das spätere
Adjektiv Gauranus verweist, so ist am geeignetesten ihm der
in der Stadt Gemenelum im Alpeng'ebiet verehrte Mars Gemene­
lus (OlL. V 7871. Schulze aaO. 536) entgegenzuhalten; auch
bier wird weiter ein Adjektiv gebildet Gemenelensis; einen
Ma1'S Cemenelensis aber gibt es nicht. Deshalb ist luna
Gattra(ns) unitalisch ebenso wie in luna Gur?'itis die adjek­
tivische Beziehung des Ethnikons auf luno 2.

Kiel. E. Bi c k e 1;

l Nachträglich ist Poeninus zum luppiter geworden, wie denn
die Verehrung der Berg'e als besondert1r Gottheiten in der römischen
Religion gewöhnlich ist; s. oben S. 555 Anm. Mommsen freilich ver­
fiel Staatsr. III 1 S. VIII 1 in die antik theologische Weise nufge­
ldärter Zeit, das saeellum des mons Oppius als dasjenige eines Iup­
piter zu deuten (wobei er zudem irrtümlich einen anderen Bezirk
des Septimontium, den Iuppiter Fagutalis nannte). Dem Gotte, der
iu der Tiefe des Berg'es haust (der Göttin in der Bergschlucht), kam
klärlich von Anfang an eigene Verehrung zu, während aut'· der
lichten Höhe des Gipfels die Andacht der Nähe des Himmels g'alt
(Capelle rTOIXEIA V 37 f.). Bei Juno Gaura ist eine griechisch als
Himmelskönigin gefasste Juno (über die Bedeutung der Bergeshöhe
für Hera s. Usener Kl. Sehr IV 38) mit einer nach der Diva Pa­
latua zu denkenden Diva Gaura zusammeugetreten.

2 Auch Meisters Erklärung des Siegoerboinltmens Messalla aus
Messana(n.9) aaO. 130 f. scheint mir unsicher. Mit Recht zwar fasst
er mit Beueca (d. h. Cornelius Valerianus; s. Münzer Beitrl1ge z.
Quell. desPlinius 1897,370 ff.) de brev. vitae (dia!. X) 13,5 Messala
als Dissimilation aus Messana, wobei übrigeus als weiteres Beispiel
der Umwandlung von n zu l (freilich uach vOl'aufgehendem l) OlL.
XI 6708, 3 Belolai poeolom hinzuzufügen ist. Der Beiname Messana
jedoch wird eher durch die Analogie der Familienkognomina und
Städtenamon Atella, Hasta, Sassula, S01'a usw. (Schulze 676 f.) ver­
ständlich.




